
Ausfüllhinweise zum Antragsvordruck Bürgergeld 

 

Stichwort: Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft 
Bei Vorliegen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft ist im Rahmen der 
Prüfung der Hilfebedürftigkeit auch das Einkommen und Vermögen der Partnerin/des 
Partners zu berücksichtigen. 

Eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft liegt vor, wenn die Partnerin/der 
Partner mit der/dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einem gemeinsamen 
Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille 
anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Diese 
Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft können sowohl gleichgeschlechtliche als auch 
verschiedengeschlechtliche Partner eingehen. 

Von dem Bestehen einer Partnerschaft ist auszugehen, wenn eine gewisse 
Ausschließlichkeit der Beziehung gegeben ist, die keine vergleichbare Lebensgemeinschaft 
daneben zulässt. 

Auch kann von einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft ausgegangen werden, 
wenn zwischen der/dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Partnerin/dem Partner die 
grundsätzliche Möglichkeit der Heirat besteht. 

Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, 
wird vermutet, wenn Partnerinnen und Partner: 

• länger als ein Jahr zusammenleben, 
• mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 
• Kinder oder Angehörige im Haushalt gemeinsam versorgen oder 
• befugt sind, über Einkommen oder Vermögen der/des Anderen zu verfügen. 

Neben den Vermutungsregelungen können auch andere äußere Tatsachen das Vorliegen 
einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft begründen. Dies kann beispielsweise 
ein gegebenes Eheversprechen, das Wohnen im gemeinsamen Wohneigentum oder die 
tatsächliche Pflege einer Partnerin/eines Partners im gemeinsamen Haushalt sein. Hierzu 
kann es erforderlich sein, weitere Daten zu erheben. 

Kann ich die Vermutung über das Vorliegen einer Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft widerlegen? 

Die Vermutung kann von Ihnen widerlegt werden. Ausreichend ist allerdings nicht die 
Behauptung, dass der Vermutungstatbestand nicht erfüllt sei; erforderlich ist vielmehr, dass 
Sie darlegen und nachweisen, dass die oben genannten Kriterien nicht erfüllt werden oder 
die Vermutung durch andere Umstände entkräftet wird. 

Bitte machen Sie insbesondere Angaben zur Dauer des Zusammenlebens und legen hierfür 
entsprechende Nachweise (zum Beispiel Anmeldung bei Meldebehörden, Mietvertrag oder 
Versicherungspolicen) vor. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Jobcenter. 
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